
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/5/5 1Ob601/82,
4Ob586/83, 9ObA1/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1982

Norm

EO §399 Abs1 Z4

ZPO §237 Abs1 B

Rechtssatz

Einer vom Kläger beantragten EV wird durch die Zurücknahme der Klage unter Anspruchsverzicht die Basis entzogen,

sodaß sie - in sinngemäßer Anwendung des § 399 Abs 1 Z 4 EO - über Antrag aufzuheben ist.

Entscheidungstexte

1 Ob 601/82

Entscheidungstext OGH 05.05.1982 1 Ob 601/82

4 Ob 586/83

Entscheidungstext OGH 04.10.1983 4 Ob 586/83

9 ObA 1/92

Entscheidungstext OGH 29.01.1992 9 ObA 1/92

Beisatz: Dasselbe gilt wenn die EV nur einen Teil des erhobenen Klagebegehrens sichert und das Klagebegehren

um diesen Teil eingeschränkt wird und darin ein Teilverzicht liegt. (T1); Veröff: WBl 1992,195
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